
Interpellation Nr. 58 (Juni 2018) 
betreffend Betonboden in der grossen St. Jakobshalle 

18.5209.01 
 

Gemäss Medienberichterstattung hat das Erziehungsdepartement bestätigt, dass die 
St. Jakobshalle neu keinen Sportbelag, sondern einen Betonbelag erhalten soll. Ein mobiler 
Sportbelag soll in Zukunft auch die bis anhin stattfindenden Breitensportbelegungen 
ermöglichen.  

Ich bitte den Regierungsrat um eine Aufführung der Anzahl und Art der Sportnutzungen 
(Vereinssport, Freizeitsport, Schulsport, Unisport, Turniere, etc.) in der St. Jakobshalle 
(grosse Sporthalle) im Betriebsjahr vor Sanierungsbeginn, die 

a) durch das Sportamt vermittelt bzw. gebucht wurden  

b) direkt über die St. Jakobshalle gebucht wurden. 

Ich bitte den Regierungsrat bezüglich des Betonbodens um die Beantwortung folgender 
Fragen: 

1. Wie stellt die Regierung sicher, dass auch in Zukunft die grosse St. Jakobshalle für 
Sportnutzungen im Bereich Vereinssport, Schulsport, Unisport und Leistungssport – 
trotz Betonboden – niederschwellig und ohne zusätzliche Kostenfolge für die 
Nutzenden zugänglich bleibt? 

2. Müssen aufgrund des neuen Betonbodens Angebote / Veranstaltungen des 
Vereinssports, Unisports oder des Schulsports – die bisher in der grossen 
St. Jakobshalle stattfanden – auf andere Standorte ausweichen? 

3. Was kostet a. die Anschaffung und b. die jeweilige Verlegung einer mobilen Lösung für 
einen Sportbelag? Wo wird dieser mobile Sportbelag gelagert? 

4. Wird die Auslegung und die Verstauung des mobilen Sportbelages für alle 
Sportaktivitäten in der grossen St. Jakobshalle kostenlos zur Verfügung gestellt oder 
werden den Vereinen und Veranstalter zusätzliche Kosten verrechnet? 

5. Wie stellt sich der Regierungsrat die praktische Anwendung vor? Wird nach jedem 
Event ohne Sportnutzung der mobile Sportbelag wieder verlegt oder nur bei Buchung 
einer Sportnutzung? 

6. Wäre die Lösung, dass grundsätzlich ein Sportbelag verlegt wird und bei Events ein 
Schonbelag offeriert bzw. verlangt wird nicht kostengünstiger, praktischer und im Sinne 
einer Sporthalle gewesen? 

7. Wie stellt sich der Regierungsrat zur Kritik, dass durch die Verlegung eines 
Betonbodens der Charakter der Sporthalle St. Jakob sich nachhaltig zu einer 
Eventhallte verändert und so dem Grossratsbeschluss (14.1244.02) widerspricht? 

Thomas Gander 


